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Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten

ab Mainz Hauptbahnhof Parkhaus Schillerplatz,

Straßenbahnlinien für behinderte Menschen

Richtung Hechtsheim 50, 52, 53 Hofeinfahrt MdI, Am Acker

Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz
Lindenallee 41 - 43
56077 Koblenz

nachrichtlich:

Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V.
Lindenallee 41 - 43
56077 Koblenz

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Städtetag Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Landkreistag Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Abteilungen 2 und 3
im Hause

Schillerplatz 3-5

55116 Mainz

Telefon 06131 16-0

Telefax 06131 16-3595

Poststelle@mdi.rlp.de

www.mdi.rlp.de

11. Juni 2025

Mein Aktenzeichen

241#2018/0001-0301

353

Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail

Sophia Nuber

Sophia.Nuber@mdi.rlp.de

Telefon / Fax

06131 16- 3836

06131 16- 3836

Landesverordnung über Stundensätze für Feuerwehr- und andere

Einsatzfahrzeuge

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesverordnung über Stundensätze für Feuerwehr- und andere Einsatzfahrzeuge

wurde am 30. Mai 2025 von Herrn Minister Ebling unterzeichnet und heute im Gesetz-

und Verordnungsblatt veröffentlicht. Sie wird zum 12. Juni 2025 in Kraft treten.

Ich bitte Sie, die Aufgabenträger über das BKS-Portal entsprechend zu informieren.
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Die Verordnung sieht landesweit einheitliche Stundensätze für Feuerwehr- und andere

Einsatzfahrzeuge vor. Diese Pauschalbeträge sind nunmehr für alle kommunalen

Aufgabenträger in Rheinland-Pfalz ab dem 12. Juni 2025 verbindlich.

Die Verordnung gilt für nahezu alle bei den rheinland-pfälzischen Feuerwehren

eingesetzten normgerechten Fahrzeuge sowie für sonstige nach technischen

Richtlinien des Landes zugelassene nicht genormte Feuerwehrfahrzeuge und

bundeseigene Katastrophenschutzfahrzeuge. Ferner können auch sonstige Fahrzeuge

einbezogen werden, die mit den in der Verordnung genannten Fahrzeugen vergleichbar

sind.

Für Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge, die nicht in der neuen Verordnung genannt sind,

legen die kommunalen Aufgabenträger die Stundensätze weiterhin durch Satzung fest.

Einzelheiten sind der Verordnung zu entnehmen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne

zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Elena Reinfeldt

>>Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.<<












